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Bürger- und Rechtsamt Lindau (B), 17. April 2018
Az. 32-3211-040 h -o
Drucksache-Nr. 1-031/2018

Dem Stadtrat am 25. April 2018
in öffentlicher Sitzung vorgelegt

Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen für die Amtsperiode 2019 bis 2023

Sachverhalt:

^  Die Stadt Lindau (B) ist verpflichtet, 13 Personen für die Wahl als Schöffen vorzuschlagen.
Die für ein Schöffenamt eingehenden Bewerbungen sind dem Gemeinderat vorzulegen- eine
Vorauswahl der Bewerbungen ist unzulässig. Die Wahl der Schöffen selbst erfolgt durch ei
nen unabhängigen Wahlausschuss beim Amtsgericht Lindau (B).

Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und
sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. In die Vorschlagsliste dürfen riur Personen
aufgenommen werden, die Deutsche im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes sind (§ 31
Satz 2 GVG; Nr. 2.1 Satz 2). Bei Personen, die nach § 32 GVG zum Amt eines Schöffen
unfähig sind (Nr. 3) oder nach §§ 33 und 34 GVG, § 44a DRiG (Nrn. 4, 5) nicht zum Amt ei
nes Schöffen berufen werden sollen, kann die Aufnahme in die Vorschlagsliste unterbleiben
wenn den mit der Erstellung der Vorschlagsliste befassten Stellen das Vorliegen der jeweili-'
gen Umstände bekannt ist. Gleiches gilt bei Personen, die nach § 35 GVG (Nr 6) dazu be
rechtigt sind, die Berufung zum Amt eines Schöffen abzulehnen, wenn vorauszusehen ist
dass sie die Berufung ablehnen werden.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit Selb
ständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und - wegen des an-
strengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung.

Im Amtsblatt der Stadt Lindau (B), Bürgerzeitung, Ausgabe 08/18 vom 24.02.2018 und Aus-
gabe 12/18 vom 24.03.2018 wurde öffentlich bekannt gemacht, dass Personen, die Interesse
am Schoffenamt haben, sich hierfür bewerben können.

Das Bürger- und Rechtsamt hat aus den eingegangenen Bewerbungen und Vorschlägen die
^ uf Sollten weitere Personen aufgenommen werden, müsste noch (ggfnicht-offentlich) geprüft werden, ob diese berufen werden dürfen.

Die Vorschlagsliste wird nach ihrer Aufstellung ab Donnerstag den 26.04.2018 bis Donners
tag den 03.05.2018 eine Woche lang zur öffentlichen Einsichtnahme am Aushang des
Hauptgebäudes der Stadtverwaltung in der Bregenzer Straße 6 aushängen.

Die Aufnahme von Personen in die Liste bzw. die Vorschlagsliste insgesamt bedarf der Zu
stimmung von zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtratsmitglieder.



Beschlussvorschlaa:

m Bürger- und Rechtsj
stimmt

Rechtsamt erstellten Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen wird zuge-

Tanja Bohnert,
Oberrechtsrätin



Vorschlagsliste für Schöffen Erwachsene

Kcmmun«: proB« Up'*«u
AfiHsaeriehtsbezIrk: B
jüldle^gjchllftajahfe: [

g«!b« Msrkjerung

(abZsils 11, SpaltenA- R)

I Feldar bzw Spaltsn warden dun^h die "Kommune" befüllt
' Felder bzw. SpaHen vwrden durch "Wahlausschuss" befüllt

■000' = -deutsch- gemsa BZR-Vargabe

zum Zeitpunkt
derAufetenuno
in der Gemeinde Bemerkung Sehdffentätigkeit
wohnhaft

akad,Grad Familienname Geburtsname Vornamen Familienstand
Staatsangeh. PIZ Wohnort

000 186131 Lndau

{TT.MM.JJJJ) StraOe Haus-Nr

26.10.1957 München 000 188131 lUndau

Dipt.-Ino. Elektrotechnik loOO 188131
Bleichewed 19 B

Sleigstrafie 20

■H.I;Bl!kA»l!l ll.i|l.'f.M

28.07.1971 Dessau

16.07.1953 iMagdeburg loipl. Wirischafts-rn
Motzacherweg 24

Oberengersweile88131 ündau
Undau

18.06.1953 ündau 88131 ündau DanzigerWeg 18

Bruckmann

Bretzler

Horst

Seibel

Ostheimer

SchwarzwSider

von Einsiedel

Gleixner

Hübler

Holoer

Egon Hans

Heike

Dieter Lothar

Frank

04.09.1963 Landshul

31.10 1952 PortoAleore

25.09.1965 Köln

28.05 1963

88131 ündau

88131 Lindau Landhauswea6

88131 Lindau Sc^hener Straße 189 Ja

88131 ündau Ahvindstraße 5a

Fachkraft für Laoerloolsik

Lohnbuchhalienn

25.03 1950 IWiesbaden Polizeibeamlerim Ruhestand
ündau

31.01.1985

88131 Lindau

88131 Lindau Am Alpenoartene

Lugeckslraße 52

Wackerstraße 33

Aller SchulBiatzZ

88131 Lindau

88131 ündau

88131 ündau

Stiefenhofer

Ritter

Schönoartenstraße 28 Ja

Nobelstraße 20
29.01.1969 lündau IReservlerunoalelterin looo
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in Kraft ab: 01.12.2017

3001-J

Vorbereitung der Sitzungen der Schöffengerichte und Strafkammern
(Schöffenbokanntmachung)

Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien der Justiz und für
Verbraucherschutz und des Innern

vom 7. November 2012, Az. 3221 -1|. 418/91 und IB2 - 0143 - 2

(JMBI. S. 127)

Zitrervorschlag: Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen StaatQm.n.c» •
Verbraucherschulz und des Innern über die Vorbereitung der SitzungeHrs^
Stmfkammern (Schöffenbekanntmachung) vom 7. November 2012 (Ißl S 127^ 0 ^
Bekanntmachung vom 25. Oktober 2017 (JMBI. S. 216) geändert worden ist



in Kraft ab: 01.12.2017

il. Abschnitt

Amt der Schöffen

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.6

4.6

5.

2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme

2.1

3- Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidunn «ff n- x

Fähigkeit zur LkiSu'nj Sl5rw htben?ännr""'
Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vo,.endet haben würden-

il^wtdln: °^-es biszum Beginn der Amtspedode
1^. d»z,M

Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutsrhpn Qn u z
geeignet sind^; utschen Sprache für das Amt nicht

Personen, die In Vermögensverfall geraten sind.

Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG. § 44a DRiG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:

5.1 der Bundespräsident;

die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
Beamte, die Jede^eit einstweilig in den Wade- oder Ruhestand versetzt werden können^
Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;
gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzuasbeamte roh-= . . ̂
hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfen hierzu gehrrfn arp^n

5.2

5.3

5.4

5.5



5.6

5.7

6.3

6.4

/*s
6.5

6.6

6.7
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bestellt sind (Verordnung vom 21. Dezember 1995 GVBI iQQß Q^f d
geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2011, GVßi S. 296, her. 20^1
Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereiniaunoen die
gemeinsamen Leben verpflichtet sind; 9"n9en, die satzungsgemäß zum

Schöffenamt benifen werden sollen, nämlich

gegen die Grundsätze der MenschiichKeit Cer der RechtsstaatiichLeit verstoßen haben oder

StaatesichiSSst?d7ehrl'^^^^^^§ 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20 Republik Im Sinne des
diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterian^^"n^'^
für das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind. Sen-Gesetzes gleichgestellte Personen

6- Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)
Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:

p«™«........

6.2 Personen, die

Aufstellung der Vorschlagsliste noch andauert, ""spe™öe zum Zeitpunkt der
b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichfunn eins, k

Strafrechtspfiege an 40 Tagen erfüllt haben oder ehrenamtlichen Richters in der
c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;

Apothekenieiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;

die Ausübung des AmtLTb?soniererja"ßfem^^^^ Persönliche Fürsorge für ihre Familie
Pennen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum p rf .. .
haben würden; Amtsperiode vollendet

Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübunn ri«« a«,*
Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtiguno einer s, T
Lebensgrundiage eine besondere Härte bedeutet. wirtschaftlichen

^ [Amtl. Anm.:] Hierher gehören:

1. Personen, die wegen eines Verbrechens zu Freiheit^cfraf.^,
sind (§ 45 Abs. 1 StGB), sofern nicht das Gericht im Urteilssnn "h ̂  '®"® ®'"®'" verurteilt
Ersten Gesetzes zur Refoim des Strafrechts (1 StrRGi ^ ■"''®®
geändert durch Gesetz vom 28. August 1969 fBGBi i S 1 sno! r ^"'®'^'
Amtsfähigkeit nicht eingetreten ist; ' festgestellt hat, dass der Verlust der
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StGB in der vor dem 1. April 1970 geltenden Falng,
3. Personen, denen das Gericht vor dem 1 ADriiio7n^- u-(Art. 90 Abs. 1 des 1. StrRG In Verbindung mit §§ 32 34 35stGB^rt hat
geltenden Fassung); ' vor dem 1. April 1970

4. Personen, die vordem 1. Aoril 1970 7iirNhfK» a ,
1. StrRG in Verbindung mit § 31 StGB in der vor dem

des der Rechtskraft
nach näherer Bestimmung des Gerichts zwei bis fünf jThr^ ^ Jahre, im Falle der Nr. 2
Amtsfähigkeit aufgrund von Verurteilungen nach w t Verlust der
Satz 2 des 1. StrRG). sofern nicht das Gericht gemäß ̂ 32 Ab"" t T' '' ^ ^
1. April 1970 geltenden Fassung eine geringere Dauer de \/ ^ ^
von dem Tage an gerechnet, an dem die Freiheitsstrafe

angeordnet worden, so wird die Frist erst von dem t Besserung und Sicherung
erledigt Ist. War eine Vollstreckung der Strafe, des sSfresteTT"H'' ®"®'''''®
oder im Gnadenwege ausgesetzt, so wird In die Frist die Bewsh '"®®'®9el zur Bewährung
deren Ablauf die Strafe oder der Strafrest erlassen wird oder die

bekleiden (§ 45 b StGB, Aroo^lbra dr^l'shR^^sfde" V ''®!,''.®'"®''®"' Pf^nW'^he Ämter zu
Schöffen gewählt zu werden. Verurteilte auch wieder fähig, zum

nAm.k Anm.:, Oen Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung dffantllcher Amter kdnnen zur Folge haben

Abs. 6,5264 Abs. 6,§358StS:;~ALV

- mit den übrigen Verfahrensbeteiligten in der Gerichte k ^"^''^®nahme von Sprachmittlern

r.r.rssrr; srjr 'r
[Amtl. Anm.:] In Betracht kommen nur die in 5 54 Abs 1 Hoc r ^ u
genannten Bundesbeamten und gegebenenfalls diejenigen Bund^bralTen"Tf'
in den einstweiligen Ruhestand durch besondere a«»t,r h <"' die die Versetzung

einstweiligen Ruhestand gemäß § 30 Abs 1 Beamten.J J^Psi^^rtiOe Versetzung in den



A^ik z

Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der

Vorschlagsliste

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt Lindau (B) für die Amtszeit vom 1.1.2019
bis 31.12.2023 in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Lindau und den
Strafkammern des Landgerichts Kempten

Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) wird in der Stadtratssitzung am 25.04.2018 den Beschluss
über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht
Kempten und das Amtsgericht Lindau beschließen.

Die Vorschlagsliste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit
vom Donnerstag, 26.04.2018 bis Donnerstag 03.05.2018 zu jedermanns Einsicht am
Aushang des Hauptgebäudes der Stadtvenwaltung in der Bregenzer Straße 6 auf.

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, bis zum 11. Mai
2018 nach Schluss der Auflegung schriftlich oder persönlich zu Protokoll bei der
Stadtverwaltung Lindau (B), Bürger- und Rechtsamt, Bregenzer Straße 12, Zi. 12.1.32,
Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen
wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang) bzw. nach Abschnitt II Nr. 2 bis 5 der
Schöffenbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz und des Innern vom 7. November 2012 (JMBI. 8. 127), zuletzt geändert
am 25. Oktober 2017 (AZ. E8-3221-11-418/91 und I B2-0143-1-4), nicht aufgenommen
werden durften oder sollten.

Lindau, 13. April 2018

gez.

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister



Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBi. I S. 1077), zuletzt geändert

durch Artikel 10 Absatz 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBI. I S. 3618)

§32

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als
sechs Monaten verurteilt sind;

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

3. (weggefallen)

§33

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch
nicht vollendet haben würden;

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der
Amtsperiode vollenden würden;

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde
wohnen;

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind;
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das

Amt nicht geeignet sind;

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

§34

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:

1. der Bundespräsident;

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können;
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;



5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte. Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des

Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer;
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß

zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind;

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere

Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden

sollen.


